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Anmelde- und allgemeine Hinweise

Anmeldungen zu Fortbildungskursen und -veranstaltungen sind grundsätzlich verbindlich. Abmeldungen können nur schriftlich erfolgen.

Maßgeblich ist das Datum des Eingangsstempels der Akademie Kinderzentrum Ruhrgebiet.

Bei Rücktritt oder Nichterscheinen erfolgt eine Erstattung der Kurs- bzw. Teilnahmegebühren nach folgenden Kriterien:

- bis sechs Wochen vor Kursbeginn	 Stornierung ohne Gebühr

- ab sechs Wochen vor Kursbeginn	 Stornierung zu 15% der Kursgebühr

- ab einer Woche vor Kursbeginn	 Stornierung zu 30% der Kursgebühr

Ein Nichterscheinen zur Veranstaltung entbindet den Teilnehmer ebenso wenig von seiner Zahlungspflicht wie ein Abbruch der Veranstaltung.

Im Rahmen der Rückerstattungsregelungen gelten Ausnahmen im Krankheitsfall (Vorlage eines ärztlichen Attestes),

sowie im Todesfall in der Familie (ersten Grades).

Abweichend von der o.g. Regelung wird bei Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr von 25 A und niedriger diese bei Stornierung ab dem 21. Tag

vor Veranstaltungsbeginn vollständig einbehalten. Bis zum 22. Tag werden keine Stornokosten erhoben.

Ermächtigung zum Einzug
von Forderungen durch Lastschriften

Sparkasse Bochum
Dr.-Ruer-Platz

44787 Bochum

Umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung
Ust-IDNr. DE124090646

Akademie Kinderzentrum Ruhrgebiet
Frau Auer oder Vertretung
Alexandrinenstraße 5
44791 Bochum

An (Zahlungsempfänger)

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen

Name, Vorname und genaue Anschrift des Kontoinhabers

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns entrichtenden Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, ggf. Betragsbegrenzung)

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos Nr.

bei

Bankleitzahl	 durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (siehe oben) 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.


